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Tipp des Monats 
 
 

Es kommt nicht auf die Größe an: Was ist eigentlich ein Hund? 
 
Es war einmal das ganz liebe Steuerbüro E, das hatte Angst vor nächtlichen 
Einbrechern und ließ das Büro daher von einem ausgewachsenen, aber freundlichen 
Boston-Terrier namens Bijou bewachen. Da jede andere Alarmanlage ja auch eine 
Betriebsausgabe wäre, wollte es nun auch die Kosten für Bijous Futter von der Steuer 
absetzen.  
 
„Nein, das geht nicht“, sprach da das böse Finanzamt und lachte: „Du darfst nur die 
Kosten für einen Wachhund geltend machen. Dieses kleine Tierchen kann ja nicht mal 
ordentlich die Zähne fletschen – das ist gar kein Hund im Sinne unserer 
Vorschriften.“ Das liebe Steuerbüro E war daraufhin ganz traurig und klagte. Die 
hohen Richter vom Finanzgericht und vom Bundesfinanzhof trösteten E und ließen 
Bijou als Hund und Wachhund gelten. Da war das liebe Steuerbüro sehr froh und 
erzählte dem Kollegen B davon. Dieser sprach: „Das ist ja toll, dann kann ich ja die 
Kosten meines Wachhundes, des Dackels Waldemar, ebenfalls steuerlich geltend 
machen.“ „Nein“, sprach wiederum das gar nicht mehr so böse Finanzamt, „Wir 
würden dir ja so gern helfen, aber wir können nicht. Das Bundesfinanzministerium 
hat uns mit einem bösen Zauber belegt – wir müssen das Urteil vom lieben 
Steuerbüro E vergessen und so tun, als ob es das nie gegeben hätte.“ 
 
(Anmerkung der Redaktion: In der realen Welt ist der böse Zauber auch bekannt als 
Nichtanwendungserlass und leider ein weit verbreitetes Phänomen.) 
 
Nun war B sehr traurig und musste selbst noch einmal klagen, obwohl das Gericht 
doch den gleichen Sachverhalt schon einmal entschieden hatte. Die hohen Richter 
aber waren sehr wütend über diese nutzlose Mehrarbeit. So gaben sie dem B nicht 
nur Recht, sondern verboten dem Finanzamt auch, noch weitere Gerichte mit diesem 
Thema zu belästigen. 
 
Nun können E und B also zufrieden das Weihnachtsfest feiern und die freundliche 
Bijou darf weiter das Steuerbüro bewachen. 
 

 
 

Ihr Team von Erbel + Bernsen wünscht Ihnen entspannte Weihnachtstage und ein 
glückliches, erfolgreiches Jahr 2011! 


